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In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach
dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen
dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts
zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeinträchtigen.
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¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des
Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken
Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in
der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.
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* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen
gegenüber Staaten.

Umsatz Umsatz

OpEx OpEx

CapEx CapEx

100% 100%50% 50%0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%
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• Ausschluss-Bewertung für „kontroverse Waffen“
Ausgeschlossen w rden Unternehmen, die als Hersteller oder Hersteller wesentlicher Komponenten
von Antipersonenminen, Streubomben sowie chemischen und biologischen Waffen, Nuklearwaffen,
abgereicherten Uranwaffen beziehungsweise Uranmunition identifiziert w rden. Zudem k nn en die
Beteiligungsverhältnisse innerhalb einer Konzernstruktur für die Ausschlüsse berücksichtigt werden.
Außerdem w rden Unternehmen ausgeschlossen, die als Hersteller oder Hersteller wesentlicher
Komponenten von Brandbomben auf Basis von weißem Phosphor identifiziert w rden.

• Bewertung von Anleihen mit Erlösverwendung
Abweichend von den vorab dargestellten Bewertungsansätzen  eine Anlage in Anleihen von
ausgeschlossenen Emittenten dennoch zulässig, wenn die besonderen Voraussetzungen für Anleihen
mit Erlösverwendung erfüllt . Dabei erfolgt  zunächst eine Prüfung der Anleihe auf
Übereinstimmung mit den ICMA Prinzipien für grüne Anleihen (Green Bonds), soziale Anleihen (Social
Bonds) oder nachhaltige Anleihen (Sustainability Bonds). Zudem w rd  in Bezug auf den Emittenten
der Anleihe ein definiertes Mindestmaß an ESG-Kriterien geprüft und Emittenten und deren Anleihen,
die solche Kriterien nicht erfüll en, ausgeschlossen.

Emittenten w rden basierend auf den folgenden Kriterien ausgeschlossen:
- Unternehmen und staatliche Emittenten mit der chlechtesten ESG-Qualitätsbewertung im 
Vergleich zu ihrer Vergleichsgruppe (d.h. einer „F“-Bewertung),
- Staatliche Emittenten die von Freedom House al nicht frei” gekennzeichnet w rden,
- Unternehmen mit der schlechtesten Norm-Bewertu  (d.h. einer „F“-Bewertung),
- Unternehmen, die direkt in eine oder mehrere s r schwerwiegende, ungelöste Kontroversen in
Bezug auf den UN Global Compact verwickelt ,
- Unternehmen mit Involvierung in kontroversen ffen, oder
- Unternehmen mit identifizierten Kohleexpansion länen.

• Bewertung von Investmentanteile
Investmentanteile w rden unter Berücksichtigung der Anlagen innerhalb der Zielfonds gemäß der
ESG Qualitäts-, Klima- und Transitionsrisiko-, Norm-, UN Global Compact-Bewertung, Freedom
House Status und bezüglich der Anlagen in Unternehmen, die als Hersteller oder Hersteller
wesentlicher Komponenten von Antipersonenminen, Streubomben, chemischer und biologischer
Waffen g lten (hierbei w rden die Beteiligungsverhältnisse innerhalb einer Konzernstruktur
entsprechend berücksichtigt) bewertet.
Die Bewertungsmethoden für Investmentanteile basier e auf einer Gesamtportfoliosicht des Zielfonds
unter Berücksichtigung der Anlagen innerhalb des Zielfondsportfolios. In Abhängigkeit zum jeweiligen
Bewertungsansatz w rden Ausschlusskriterien (zum Beispiel Toleranzschwellen) definiert, die zu
einem Ausschluss des Zielfonds führ en. Demnach k nn en Zielfonds in Anlagen investiert ,
die nicht im Einklang mit den definierten ESG-Standards für Emittenten st en.

Investmentanteile erfüll en zudem die Nachhaltigkeitskriterien und k nn en erworben werden, wenn 
die Investmentvermögen die Voraussetzungen des Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung 
erfüll en und dies sich unmittelbar aus deren Anlagebedingungen erg b.

Nachhaltigkeitsbewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 Offenlegungsverordnung
Darüber hinaus m  die Gesellschaft zur Ermittlung des Anteils nachhaltiger Investitionen den Beitrag 
zu einem oder mehreren UN-SDGs. Dies erfolgt  mit der Nachhaltigkeitsbewertung, bei der
potenzielle Anlagen anhand verschiedener Kriterien dahingehend beurteilt w rden, ob eine Anlage als
nachhaltig eingestuft werden k nn , wie im Abschnitt „

“ näher ausgeführt.

Nicht ESG-bewertete Vermögensgegenstände

Nicht jede Anlage des Fonds w rd  durch die ESG-Bewertungsmethodik bewertet. Dies g lt
insbesondere für folgende Vermögensgegenstände:

Bankguthaben w rden nicht bewertet.

Derivate w rden nicht eingesetzt, um die von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen
Merkmale zu erreichen und w rden somit bei der Berechnung des Mindestanteils von
Vermögensgegenständen, die diese Merkmale erfüll en, nicht berücksichtigt. Derivate auf einzelne
Emittenten d rf en jedoch nur dann für den Fonds erworben werden, wenn die Emittenten der
Basiswerte die ESG-Standards erfüll en und nicht nach den oben beschriebenen
ESGBewertungsansätzen ausgeschlossen .



 33

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten eferenzwert abgeschnitten

Bei den

handelt es sich um
Indizes, mit denen
gemessen wird, ob das
Finanzprodukt die
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht.

Es war kein Index als eferenzwert festgelegt worden.

Die gute Unternehmensführung wurde mit der Norm-Bewertung bewertet. Dementsprechend
befolgen die bewerteten Unternehmen, in die investiert wurde, Verfahrensweisen einer guten
Unternehmensführung.


